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MICHAEL ROSKE 

Zur sozialen Rolle des außerschulischen Musiklehrers im 18. 
Jahrhundert 

„Um den Stand und Rang des Musikers ist es ein eigenes Ding. Sie sind bald 
unten bald oben zwischen ihre übrigen Mitbürger hineingeschoben, und nur 
wenige haben eine bestimmt angewiesene Stelle. Da sie nun hierin an vielen 
Orten gleichsam übersehen worden sind, so kann es nun nicht wohl anders 
seyn, als daß sich ein jeder durch den Grad seiner Kunst und Wissenschaft 
diejenige Achtung verschafft, die in andern Ständen mit Titeln verknüpft zu 
seyn pflegt." 
Diese originelle These, die der Göttinger Musikhistoriker Johann Nikolaus 
Forkel in einem unveröffentlichten Autograph gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts formulierte1, zielte auf nichts weniger als die Position und Rolle des 
Musikers innerhalb der geschichteten bürgerlichen Gesellschaft. Die hierin 
konstatierte Rollenunsicherheit der Musikberufe trifft wohl gerade in 
eigentümlich bestimmender Weise auf das Erscheinungsbild des außer-
schulischen Musiklehrers zu. Ob den Vertretern dieses Lehrzweiges freilich 
ästhetische Rollenmerkmale im Sinne Forkels zukamen, als Ersatz für die von 
der ständischen Gesellschaft verweigerten, bliebe erst noch zu klären. Um 
1800 war dies für den Musiker allgemein sicherlich ein Stück von der 

konkreten Existenz abgehobener Utopie2. 
Der Soziologe Dieter Claessens wies in seinem Buch Rolle und Macht auf 
den paradoxen Tatbestand hin, daß die Rollenhaftigkeit des menschlichen 
Daseins, um überhaupt in ihrer Problematik erkannt zu werden, erst des 

Verlustes an gesellschaftlichen Rollenselbstverständlichkeiten bedürfe3. In 
einem solchermaßen charakterisierten Konfliktgefüge befand sich zwei-
felsohne der Beruf des Klavierlehrers an musikgeschichtlich wie sozialge-
schichtlich exponierter Stelle im frühen 19. Jahrhundert. Wesensmerkmale 
dieser Rollenproblematik, bedingt durch hohen—von sozialen Bezügen 
weitgehend losgelösten — Kunstanspruch einerseits und alltägliche Banalität 
simpler technischer Vermittlung in der sozialen Realität der Klavierstunde 
andererseits, manifestierten sich zwar satirisch überzogen, jedoch 
unmißverständlich, in einem fiktiven „Schreiben des Musiklehrers Gimpel von 
Wartenburg an den Musikverleger Angstvoll in Freudenthal": „Da erwachte, 
von ahnender Gewissheit all des Grossen, was ich wirken 



 16 

würde, in mir der Gedanke: ein Lehrer der Tonkunst, vulgo Musiklehrer, zu 
werden. Aber, mein Himmel! zu welchen Resultaten habe ich der Erdenklöse, 
Menschen genannt, Söhne und Töchterlein geführt? Zum Technischen, etwa 
dem kläglichen Klavierspiel oder Stimmengeheul, Gesang genannt, hätte ich 
mich doch nicht herablassen können? Davon zu sprechen, ach leider viel zu 
sprechen — vulgo schwatzen — habe ich oft wohl mich erniedrigt, aber, 
vielleicht selbst stolpernd die mächtige Hand über die knöchernen — Tasten 
nennt man es ja wohl, zu bewegen; das konnte mir nicht Aufgabe seyn, mir, 

der ich die Aesthetik als Wissenschaft lehrend erforschte, . . ."4. 

Nun ist die Durchdringung des Selbstbildes des Unterrichtenden mit mu-
sikästhetischen Maximen, zu denen die Handfestigkeit materieller Probleme 

stets hinzuzudenken wäre5, nicht erst im 19. Jahrhundert zu beobachten. 

Spätestens seit der Frühaufklärung wurde die Tätigkeit des außerschulischen 
Musiklehrers von bestimmten Erwartungsmustern geprägt, die seine 
Position nach gesellschaftlichen, musikalisch-ästhetischen und -
pädagogischen Kriterien in Frage stellten. Ich möchte hier von der „Kon-
fliktstruktur" der sozialen Rolle des freien Musiklehrers sprechen, die es im 
folgenden anhand von einschlägigem Quellenmaterial aus der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts zu beschreiben gilt. 
 

I. 
 
Die Adaption musikalischer Bildung als Requisit sozialen Statusdenkens 
durch das Bürgertum in der Frühaufklärung zeigte bekanntlich unter-
schiedliche Qualitäten, die neben der strikten Ablehnung von Musik als 
brotloser Kunst, vom bloßen Dulden in der privaten hedonistischen Sphäre 
bis zur kritischen Propagierung von Funktionen im öffentlichen Bereich 
reichen konnte. Entsprechend waren die Erwartungen an die soziale Rolle 
des Musiklehrers gestaffelt. Johann Kuhnau befaßte sich 1700 literarisch mit 
einer Variante aus diesem Themenbereich, indem er seiner Romanfigur 
Caraffa, einem freien Musiklehrer, bestimmte Rollenmerkmale zuwies. Als 
negatives Rollenattribut wird Caraffa etwa angelastet, daß er ohne Dif-
ferenzierung Schüler aus allen Gesellschaftsschichten unterrichte und nicht 
einmal bei der Wahl seiner Unterrichtsliteratur soziale Unterschiede 

berücksichtige6. Ein Kaufmann, dessen Tochter von Caraffa mit Gitarre-

stunden versorgt wird, konzediert zwar, der Musiklehrerberuf als solcher sei 
durchaus akzeptabel: „Zwar will ich seine Profession nicht tadeln, die ist 
schon gut und aller Ehren werth, und dürffte er damit leichte so viel ge- 
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winnen, daß er eine Frau ernehren könte: . . ."7. Als Caraffa sich der Tochter 

jedoch mit Heiratsabsichten nähert, werden die Beziehungen zu dem 

„Musicanten" sofort als nicht standesgemäß abgebrochen8. 

Andere Stimmen wiederum plädieren für sozialen Ausgleich im Hinblick auf 
Instrumental- oder Gesangsunterricht. Ähnlich wie bereits Daniel Speer die 
städtisch subventionierte Einbeziehung bürgerlicher Kinder in den 
Privatmusikunterricht postuliert hatte9, schrieb der Berliner Kantor Martin 
Heinrich Fuhrmann: „So wenig nun Personen Adelichen-Standes, so viel 
weniger haben Leute Bürgerlichen-Standes sich der Music zu schämen und 

solche zu verachten" 10. Auch Friedrich Wilhelm Marpurg bedient sich noch 

dieses Motives, wenn er dem Musik-Lehrenden in seiner Anleitung zur Musik 
die folgende Eigenschaft zuweist, die den Rang einer Muß-Erwartung erfüllt: 
Jeder Musikmeister muß hiernach ein „uneigennütziges Gemüth" besitzen, 
„das so gut dem Armen als Reichen zu dienen geneigt ist; diesem für 
gehörige Vergeltung; jenem aus Liebe zur Aufnahme der Kunst, und um sich 

Ehre zu machen" 11. 

Versucht man nun, sich von der Tätigkeit des außerschulischen Musiklehrers 
in diesem sozialen Bezugsfeld ein Bild zu machen, hat man zunächst davon 
auszugehen, daß es ein einheitliches Berufsgepräge im 18. Jahrhundert hier 
nicht gab. Deutlich wird dieses Faktum bereits an der Vielfalt der Termini, mit 
denen Position und Funktion der Musiklehrenden zum Ausdruck gebracht 
wurden. Nicht ungewöhnlich darf folglich das chronologisch gesehen 
gleichzeitige Auftreten von Benennungen wie „Privatmusikus", 
„Musikmeister", „Hofklaviermeister", „Claviermeister", „Singmeister", 

„Tonlehrer" oder „Privat-Tonkünstler" erscheinen12. Diese Liste von 

Berufsbezeichnungen, die sich durch eine Typologie außerschulischer 

Musiklehrer ergänzen ließe13, erweist die historisch undeutliche Abgrenzung 

des freien Musiklehrerberufs, die einerseits Trennungslinien zur 
handwerklichen Meisterlehre und andererseits zum ausübenden Künstler, 
zum Schulmusiker oder zum Fachlehrer anderer Gebiete verwischte. 
Auffällig ist gleichwohl eine Analogie privater musikalischer Unterrichtstä-
tigkeit zum Phänomen des Hofmeisters. In ähnlicher Weise, wie sich die 
akademischen Berufsanwärter zunächst als Hauslehrer gesellschaftlich-

pädagogisch zu bewähren hatten 14, gaben junge Musiker eher aus mate-

rieller denn aus innerer Notwendigkeit Musikstunden. Über einschlägige 
Anschauung in diesem Bezugsfeld verfügte etwa Johann Adolph Scheibe, der 
spätere Kapellmeister am Königlich-Dänischen Hofe zu Kopenhagen. Vor 
seinem beruflichen Durchbruch im Jahre 1739 mußte Scheibe nämlich in 
Hamburg mehrere Jahre von seinen. Einkünften als freier Musiklehrer leben. 
Die Vorrede zur 1. Auflage seines „Critischen Musikus" enthält eine 
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autobiographische Notiz, die von vielen Privatlehrern der Zeit stammen 
könnte und in der der Musiktheoretiker die Last des Unterrichtens zwecks 
Broterwerb in sozial höherstehenden Gesellschaftsschichten schilderte: 
 
„Ein Mensch, der seine Zeit mit der Unterweisung anderer zubringen muß, ist 
tausend Ungelegenheiten unterworfen, und er muß sich oft nach den al-
lerkleinsten Gemüthern richten, ihrem Eigensinne nachgeben, und ihre 
Thorheiten wohl gar noch mit Schmeicheleyen und Lobeserhebungen be-
lohnen. Es ist nicht genug, daß sie so sind, sie sagen es oft selbst, und 
schreiben so gar die Regeln vor, nach denen man ihnen begegnen soll. Je 
mehr sie sich dabey auf die eingebildeten Vorzüge des Standes und des 
Reichthums stützen können, desto größer sind auch ihre Eitelkeiten. 
Unendliche Schwierigkeiten sind also dabey zu überwinden: und es gehöret 
keine gemeine Geduld darzu, allen Verdruß und alle Aergerniß mit 

standhaftem Gemüthe zu ertragen" 15. 

 
Allerdings modifizierte Scheibe sein Urteil über die private Unterrichtstätigkeit 
insofern, als sich sein Status als Musiklehrer nach und nach verbessert hatte. 
So empfand er es als Befriedigung, sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht 
länger „mit eben so eigenen und hagestolzen Personen die Zeit verderben" 

zu müssen 16. Vielmehr erleichterte ihm ein Kreis begabter und fleißiger 

Schülerinnen die musikpädagogische Arbeit zuletzt beträchtlich. Indessen 
wird deutlich, daß die unterrichtspraktische Tätigkeit in der privaten 
Musikstunde nicht vollständig Scheibes „Gemüthsart" entsprach. Als 
lebensnotwendiges und gesellschaftlich förderndes Durchgangsstadium 
erschien sie ihm allerdings zumindest zeitweise unvermeidlich, so daß nach 

seinen eigenen Worten17 sein Hauptinteresse an musikalisch-theoretischer 

Reflexion habe zurückstehen müssen. 
Verfehlt wäre hier gleichwohl der Schluß, Johann Adolph Scheibe habe jede 
musikalisch-pädagogische Aktivität wegen der geschilderten sachfremden 
sozialen und ökonomischen Rollenprägung der Musiklehrer aufgegeben. 
Neueren Ergebnissen der Kopenhagener Musikforscherin Inge Henrikson 
zufolge haben Scheibes im „Critischen Musikus" differenziert ausgebreitete 

Ideen zur Errichtung musikpädagogischer Institutionen18 durchaus konkrete 

Wirkungen erzeugt 19. Meines Wissens kaum bekannt ist darüber hinaus die 

Tatsache, daß Scheibe nach seiner Verdrängung aus der Kopenhagener 
Stellung eine eigene private Musikschule auf Sonderburg gründete, deren 
Programm er 1757 in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen werbend 
publizierte. Sein Ziel einer systematischen Ausbildung von Musiklehrern und 
Organisten auf der ästhetischen Grundlage „einer 
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höhern Unterweisung in der musikalischen Composition" sowie die Intention 
einer regionalen Verbesserung des Musiklebens wird in seiner wech-
selseitigen Bedingung aus den Einleitungsworten zu dieser „Nachricht" 
deutlich: 
„Der König!. Capellmeister Johann Adolph Scheibe, wohnhaft in Sonderburg 
auf Alsen, macht hierdurch bekant, wie er zu besserer Aufnahme der Musik in 
den Herzogthümern gesonnen ist, junge Leuten, in der, zur musikalischen 
Composition gehörigen, Theorie und Praxis zu unterrichten; damit sie mit der 
Zeit mit Ehren und Nutzen musikalischen Aemtern, als Cantoraten und 

Organistendiensten, vorstehen können" 20. 

 
Was Scheibe hier offenbar an strukturellen Mängeln zeitgenössischer Mu-
sikkultur empfand, war der Umstand, daß die Musikpflege, wie der Musik-
unterricht, überwiegend in den Händen von unzureichend ausgebildeten 
professionellen Musikern lag, die nicht in der Lage waren, den musikalisch-
ästhetischen Anforderungen der musikalischen Aufklärung zu genügen. Seine 
musikalischen Ausbildungskonzepte sind damit vor dem Hintergrund jener 
Kritik des „Musikanten" zu sehen, die er in der Vorrede zur 2. Auflage seines 

„Critischen Musikus" formulierte. Sein-Verdikt des „musikalischen Pöbel(s)" 21 

muß jedoch auch im Zusammenhang des Verfalls der musikalischen 
Handwerkstradition um 1700 gesehen werden. Dieser wiederum verlief 
parallel zur allgemeinen Krise der Handwerkerausbildung in der 
Frühaufklärung, in der zunächst von Handwerksjuristen das pädagogische 

Prinzip der imitatio grundsätzlich in Frage gestellt wurde22. 

Die Erwartungshaltung, die von dieser Warte aus von Scheibe auf den Mu-
siker allgemein gerichtet wurde und die dem „Handwerksgebrauche" die 
„wahre Geschicklichkeit" entgegenhielt, war von einem weiteren Musik-
theoretiker der Aufklärungszeit auf die Rolle des außerschulischen Musik-
lehrers übertragen worden. Johann Mattheson, der gleichfalls über reichliche 

Unterrichtserfahrungen in Hamburgs Musikliebhaberkreisen verfügte23, stellte 

implizite und explizite Forderungen nach spezieller Bildung und Qualifikation 
der Instrumental- und Gesangslehrer auf. Mit dem Hinweis auf die Gefahr des 
„übel informierten Informators" im Musikleben und der Verbalisierung dieser 
elementaren Problemlage des Musikunterrichtswesens verlieh er der Rolle 
des außerschulischen Musiklehrers zudem jene grundsätzliche Bedeutung für 
die Musikkultur, die über Autoren wie Johann Nikolaus Forkel, Gottfried 
Weber, Adolph Bernhard Marx, Julius Alsleben, Hermann Kretzschmar und 
Leo Kestenberg — um nur einige zu nennen — bis in die Gegenwart präsent 

blieb24. 
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II. 
 

Die generelle Problematik, die Johann Mattheson in bezug auf die Tätigkeit 
des freien Musiklehrers beschäftigte, wird greifbar im „Musicalischen 
Patrioten" von 1728. Ausgehend von der musikästhetischen Zielvorstellung 
häuslicher Erbauung durch den Kunst- und Andachtscharakter Te-
lemannscher Kantatenmusik beschäftigt sich Mattheson hier mit den prin-
zipiell dafür gegebenen Voraussetzungen durch das private Musikunter-
richtswesen. In einer eindrucksvollen statistischen Bilanz der Hamburgischen 
Verhältnisse wird die soziale Rolle des außerschulischen Musiklehrers 
explizit nach künstlerischen Kriterien beurteilt und kritisiert: 
„In den meisten vornehmen Häusern werden Informatores zum Spielen oder 
zum Singen bestellet; … Ueber funffzig sogenannte Meister (Laquaien 
ungerechnet) informiren in dieser Stadt allein auf dem Clavier; was ist noch 
auf der Violin, Laute, Flöte, Hautbois; und andern Instrumenten, ingleichen im 
Singen? wie wo! die Anzahl der Sang-Meister leider! die kleineste ist. 
Ungezehlt will ich sie wol für anderthalb hundert annehmen. Und ein solcher 
Trupp, mehrentheils junger Luete, verdiente wol, daß man ihn dereinst recht, 
nach dem patriotischen Maß-Stabe, darstellte und untersuchte: denn es sind 
gar saubere Vögel und lustige Kumpen darunter, die in einer guten Republick 
mehr Unheil stifften können, als man meynen sollte. Wer hat die Auffsicht 
darüber? — Wenn nun ein jeder von diesen 150. nur durch die Banck vier 
Scholaren (Schüler wollen sie nicht heissen) zu unterrichten hat, so sinds 600. 
Diese sechs hundert singen oder spielen wenigstens 3000. Opern-Arien, 

Täntze und so weiter. Wer sollte dencken, wo all das Zeug noch herkäme?"25 

Als negative Rollenattribute des privaten Musiklehrers lassen sich aus diesem 
Zitat folgende Aspekte herauslösen: Der Durchschnittslehrer, wie ihn 
Mattheson zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Hamburg sieht, ist ein junger 
Musiker ohne spezielle musikalisch-pädagogische Ausbildung; er unterrichtet 
in vornehmen Familien als ein vom handwerklichen Arkanum entbundener, 
freier Vertreter eines oder mehrerer Instrumente bzw. des Gesangs; er 
operiert im Unterricht unkontrolliert, ohne festen Plan und paßt sich dem 
aktuellen musikalisch-gesellschaftlichen Modegeschmack an. Johann 
Matthesons kritische Haltung gegenüber bestimmten Phänomenen des 
Musikunterrichtes, die in der Forderung nach „Auffsicht" über die 
außerschulischen Musiklehrer kulminierte, fiel zusammen mit einer spezi-
fischen musikhistorisch-musikpädagogischen Situation. Paradigmatisch hatte 
sich 1687 der in Süddeutschland wirkende Daniel Speer durch seine 
Unterrichtstätigkeit bei einem Adelsfräulein ermutigt gesehen, eine auf 
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den Klavichordunterricht des Amateurs zugeschnittene Unterrichtslehre zu 

verfassen, die unter dem Motto der „Gemüths Belustigung" stand26. Es 

handelte sich dabei vor allem um eine schriftlich fixierte Revision traditio-
neller Lehrmuster der erfahrungsgebundenen, handwerklichen Musik- und 

Klavierlehre. In acht Lernschritten27 wurden Feinziele des Liebhaber-

Klavierunterrichts anvisiert, die dem ästhetisch-gesellschaftlichen Kriterium 

der Leichtigkeit entsprachen28. Bei Martin Heinrich Fuhrmann führte diese 

Musikanschauung überdies 1706 zu einer expliziten Trennung in musikalische 
Berufs- und Laienausbildung: „. . . ein liberal Gemüht aber lernet 
unterschiedliche Dinge, nicht Profession davon zu machen, sondern auch zu 

seiner recreation" 29. Die Erwartungen, die aus diesem musikpädagogischen 

Paradigma resultierten, waren freilich wenig geeignet, die soziale Rolle des 
außerschulischen Musiklehrers zu konsolidieren. Johann Kuhnau stilisierte 
die Bezugsgruppe vornehmer bürgerlicher Musikliebhaberinnen in der Figur 
der bereits erwähnten Kaufmannstochter, die er als die „Crone von dem 

Frauen-Zimmer" bezeichnete, „welches sich auff die Music legt" 30. Als sie 

jedoch, dem Zug einer künstlerisch modesüchtigen Zeit folgend, ihren 
„rechtschaffenen" Musiklehrer zugunsten des Scharlatans Caraffa entläßt, 
fällt im Roman das derbe Wort, die situierte Bürgerstochter sei in der 
„Thorheit,ersoffen, daß sie meynte, man müste von neuangekommenen 

Musicis lauter neue Manier und Liebligkeit lernen" 31. 

In diesem Zusammenhang wäre auf der anderen Seite die Frage zu stellen, 
warum die dilettantische Musikübung als gesellschaftliche Attitüde oder auch 
als ästhetisches Erziehungs- und Bildungsideal höherer Statusklassen, 
gerade im 17. und 18. Jahrhundert in einen seltsamen Gegensatz zum 
öffentlichen, funktionalen Musikunterricht in den Schulen geriet. Die Kon-
sequenzen für die Schulmusik, die sich aus dem Paradigmenwechsel der 
Musikanschauung und dem Eindringen neuer, nicht mehr primär funktionaler 
Bildungsinhalte im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts ergaben, sind 

ausführlich von Georg Schünemann abgehandelt worden32. Der Kerngedanke 

dieses Autors besagt jedoch auch, daß während der vom merkantilen 
Staatswesen geprägten Aufklärungszeit die kirchlich-liturgische Schulmusik 
vom Privatmusikunterricht zunächst kompensatorisch ergänzt und 

schließlich im Laufe des 18. Jahrhunderts vollständig ersetzt worden sei33. 

Schünemann sprach von einer „Kluft", die sich hier zwischen den Interessen 

des Adels und des Bürgertums aufgetan habe34. 

Kaum geklärt erscheint indessen ein Widerspruch in Schünemanns Ge-
dankengang. Bei seinem Gewährsmann Johann Mattheson, der im ersten 
Band seiner „Orchestre"-Trilogie den Typus des „Galant Homme" als das 
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Ideal des musikalisch Gebildeten zeichnete35, handelte es sich nämlich um 

einen emphatischen Vertreter aufgeklärter bürgerlicher Musikpflege. Mat-
thesons bereits erwähnte konkrete Tätigkeit als Hamburger Musiklehrer erhält 
von daher als sozialgeschichtliches Faktum eine besondere Bedeutung. 
Seine theoretisch-kritische Umformung der einst vom gesellschaftlichen 
Status geprägten Rolle des „Galant Homme" in eine fachlich spezifische darf 
so gesehen nicht nur zum Maßstab der Erwartungshaltungen gegenüber der 
Musik allgemein herangezogen werden, sondern verdiente speziell in seiner 
musikalisch-pädagogischen Bedeutung analysiert zu werden. So wie im 
„Orchestre" die Musik paradigmatisch aus ihren primär funktionalen Bezügen 
gelöst wurde, indem ihr autonome Qualitäten zugesprochen wurden, 
wandelten sich auch die Rollenmerkmale des „Galant Homme" .  Mattheson 
war überdies der Musiktheoret iker des frühen 18. Jahrhunderts, der 
diese Merkmale in Form von konkreten Rollenerwartungen auf den 
außerschulischen Musiklehrer übertrug. 
 
 

III. 
 
Über die bloße Verurteilung des unkünstlerischen außerschulischen Musik-
Lernens oder den Rekurs auf soziale Verpflichtungen des außerschulischen 
Musiklehrers hinausgehend, beschäftigte sich Johann Mattheson nämlich mit 
einschlägigen, auf musikalisch-pädagogische Eigenschaften gerichteten 
Anforderungen. Konkrete Postulate hierzu finden sich in den 
Einleitungskapiteln zu seiner 1735 erschienenen „Kleinen General-Baß-

Schule" 36. Explizit formuliert er hier, was man in Anlehnung an einen Begriff 

Hans-Georg Gadamers als die musikpädagogische Unterscheidung zwischen 
Musik-Machen und Musik-Lehren bezeichnen könnte. Im Zusammenhang mit 
elementarer musikalischer Unterweisung konstatiert Mattheson: „Spielen, und 
Spielen-lehren, sind sehr verschiedene Verrichtungen"; und weiter: „Denn, wo 
diese ersten Grund-Lehren ... falsch geleget, versehen, und obenhin 
getrieben werden, da darff man nimmer etwas anders, als eine verwirrete 

Wissenschafft, hoffen." 37. 

In dem für unser Thema zentralen Abschnitt „Vom Lehr-Meister", der in der 

Kleinen General-Baß-Schule einen relativ breiten Raum einnimmt38, widmet 

sich Mattheson eigens dem Berufsbild des außerschulischen Musiklehrers. Er 
versteht nämlich die musikalische Unterrichtssituation als komplementäres 
Ineinandergreifen von Schüler- und Lehrer-Rolle, wobei seiner Ansicht nach 
besonders die letztere als viel zu wenig beachtet erscheint. Dies sei um so 
gravierender, als „die Wahl ungeschickter Mei- 
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ster . . . die besten Schüler" verderben könne (§ 2). Mit medizinischer Me-
taphorik beschreibt er das unreflektierte Handeln eines nicht in seiner spe-
ziellen Aufgabe erkannten Musiklehrerberufes: „Die meisten gehen bey ihren 
Schülern in die Schule, und machen es wie die jungen unerfahrnen Aertzte, 
die, zum Versuch, ein Paar Hundert Krancke in die Grube schikken, und sich 
dabey üben: auch noch dazu tüchtig bezahlen lassen" (§ 2). Und ein weiteres 
Mal wird unterschieden: „Ein anders ist, selber wol spielen; ein anders aber, 
gute Spieler machen" (§ 3). 
Welche Erwartungen sind nun nach Matthesons Meinung an die Rolle des 
außerschulischen Musiklehrers geknüpft. Mattheson beschreitet zunächst den 
Weg der Differenzierung nach dem Gegenstand des Unterrichts, indem er 
eine Positionsbestimmung der musikalischen Lehrer in Analogie zu den 
damals üblichen akademischen Graden versucht. Er vergleicht auf diese 
Weise den Flöten- oder Oboenlehrer mit einem „Baccalaureus" und den 
Gesangslehrer mit einem „Magister". Dem Klavier- und Generalbaßlehrer 
weist er den Status eines „Licentiaten" und dem Kompositionslehrer 
schließlich den eines „Doctors" oder „Doctor-mäßigen" Professors zu 
(§ 8). 
Des weiteren werden die Rollenattribute des Klavierlehrers in Form von Soll- 
und Muß-Erwartungen beschrieben. An die Allgemeinbildung des 
„Lehrmeisters, der sich mit dem Clavier überhaupt, und mit dem General-
Baß ins besondere, abgeben will" richten sich folgende Prämissen: „... so 
ist leicht zu schließen, daß ein solcher (Klavier- und Generalbaßlehrer) nicht 
ungelehrt seyn müsse. Und ob ich gleich eben nicht erheische, daß er sich 
kranck studiret, oder alle geheime Winckel der Weisheit durchkrochen haben 
soll; so wollte ich doch wol eben auch nicht, daß er in der Haupt-Sprachen, 
als im Lateinischen, Frantzösischen, Welschen, zu verkauffen wäre; ich 
wollte wol nicht, daß man ihn in der Rede- und Dicht-Kunst für einen 
Fremdling hielte, noch daß er die gesunde Welt-Weisheit für ein Meer-
Wunder ansähe. aber Teutsch sollte er doch wol billig in Teutschland rein 
reden und schreiben können: und daß es den meisten daran fehlet, ist nur gar 
zu leicht zu erweisen." (§ 9) 
Der Lehrer sollte demnach die musikalische Fachterminologie von der Ur-
sprungssprache her zu verstehen in der Lage sein. Darüberhinaus werden im 
Italienischen allerdings tieferreichende Sprachkenntnisse verlangt: 
„So sehr sich nun ein seynwollender Lehrer mit dergleichen grammatica-
lischen Fehlern, bey der heutigen Welt, wo die Kinder bey uns fast eher 
Frantzösisch, als Teutsch, lernen, bloß gibt, und in schlechten Ruff setzet; so 
unumgänglich nöthig ist ihm das ltaliänische, und zwar das beste, poetische 
ltaliänisch zu verstehen" (§ 12). 
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Zu diesen eng mit der Affektenlehre des 18. Jahrhunderts zusammenhän-
genden allgemeinen Aspekten treten die spezifisch unterrichtspraktischen 
Fähigkeiten hinzu. So müsse ein Generalbaßlehrer „der Composition 
mächtig" sein, das Generalbaßspiel beherrschen sowie „bey dem Clavier wol 
singen" können (§ 14). Wiederum steht nicht die stimmliche Virtuosität bzw. 
Schönheit im Vordergrund, sondern vor allem der Vortrag in angenehmer 
„Manier". Ferner markiert Mattheson die Notwendigkeit eines 
Nebeninstrumentes, mit dem der Lehrer seinen Schüler melodisch führen 
solle (§ 15). Die Erwähnung der sittlichen Unbescholtenheit schließlich gehört 
wohl zu den hartnäckigsten, zwischen außerfachlichen und fachlichen 
Bestimmungen pendelnden Erwartungsmustern gegenüber der Person des 
Musiklehrers. In weiteren Anmerkungen bewertet Mattheson die „Lehr-
Gabe": So müsse beispielsweise „ein Lehrmeister sich die Unterweisung 
einen vollkommenen Ernst seyn lassen" (§ 17), indem er stets für die 
Kontinuität und Methode seines Unterrichts sorge. 

 
 

IV. 
 

Der von Johann Mattheson im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts präzisierte 
Gedanke, ein Musiker müsse als Musik-Lehrender mindestens ebensoviel 
wissen wie können, war zu einer Zeit, als das handwerklich-traditionelle 
Prinzip der imitatio vor allem im Bereich des professionellen Musik-Lernens 

noch handfeste Präsenz besaß39, sicherlich zukunftsweisend. Die 

„Eigenschaften des Lehrenden" wurden seit dieser Zeit immer wieder in den 
Lehrbüchern reflektiert und vom Können des Virtuosen „von der ersten 

Größe" abgesetzt40. Daß die musikpädagogische Unterscheidung zwischen 

ausübendem Künstler und lehrendem Privatmusiker indessen bereits im 
Erwartungshorizont realer Bezugsgruppen des außerschulischen 
Musiklehrers lag, möge abschließend anhand eines Aktenvorgangs 
demonstriert werden. Es handelt sich dabei um einen Musikerstreit im Kloster 
Preetz in Schleswig-Holstein, den der Kieler Musikhistoriker Uwe Haensel in 

anderem Zusammenhang publiziert hat41. 

In Preetz war es offenbar spätestens 1722 zwischen dem Klosterorganisten, 
dem Preetzer Fleckensorganisten und den Konventualinnen zu Aus-
einandersetzungen wegen des privaten Klavierunterrichts gekommen. Der 
Klosterorganist zettelte daraufhin einen Rechtsstreit gegen den Fleckens-
organisten an, dem er Verstöße gegen sein Unterrichtsprivileg im Kloster 
vorwarf; mit anderen Worten: Die Klosterschülerinnen waren anscheinend aus 
Überdruß über den schlechten Unterricht ihres Organisten zur Kon- 
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kurrenz übergelaufen. Ein Memorandum der Klosterleitung rechtfertigte 
zudem emphatisch dieses Vorgehen der Zöglinge und wies in aller Deut-
lichkeit auf den Unterschied zwischen einem ausübenden Künstler und einem 
Privatmusiklehrer hin. Man war nämlich der Ansicht, „daß unter der tractirung 
der orgel bey dem öffentlichen Gottesdienst und information auff dem 
Clavier oder andern Instrumenten ein großer unterscheid zu machen, solcher 
gestalt, daß viele Organisten hierzu (nämlich zum Klavierunterricht) nicht 
geschickt, und hingegen, viele privat Musici in der information auff denen 
musicalischen Instrumenten excelliren und zum orgelspielen gantz untauglich 

sind" 42. 

Daß letzten Endes die landesfürstliche Obrigkeit dem klavierpädagogisch 

unliebsamen Klosterorganisten Recht gab43, zählt einerseits zu den Un-

wägbarkeiten des von merkantilem Denken geleiteten absolutistischen 
Staatswesens: Die Sicherung der finanziellen Autarkie des Klosterorganisten 
(im Preetzer Fall gleichbedeutend mit Unabhängigkeit von landesfürstlichen 
Mitteln) durch ein Privatunterrichts-Privileg rangierte vor sachlogischer 
Vernunft. Die diametral entgegengesetzten Positionen spiegeln andererseits 
die prinzipielle Konfliktstruktur der sozialen Rolle des außerschulischen 
Musiklehrers, der stets den unterschiedlichsten gesellschaftlichen, 
musikanschaulichen und musikalisch-pädagogischen Erwartungen und 
Sanktionen ausgesetzt war. Damit berührt dieser Vorgang aber auch 
Dimensionen, mit denen musikalischer Unterricht noch heute zu kämpfen hat. 
 
 
 
SUMMARY 
 
The situation of the 19th century private music teacher was characterized by 
the conflicting demands of high artistic standards and simple teaching of 
technical skills. This unstable position dates back to even earlier times. 
Sources from the beginning of the 18th century show already the typical 
structures of the röte of the music teacher which are still prevalent today. 
Demands for protessionalism and for supervision by the authorities are not 
inventions of our times. From the sources of social history we know that 
already at the beginning of the period of englightenment, private music 
teaching was in a paradox position: On the one hand, the new private forms 
of teaching music had freed the teacher from the restrictions of craftmanship 
enforced by the guilds, an the other hand, once that problems of music-
teaching had been laid down in writing, the activities of 
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practical music-teaching "ex uso" were superseded by a public and ratio- nal 
discussion of educational theories. Music-teaching had become a sphere of 
contesting influences, set between the demands of cultural standards and 
popular interest. 
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